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SPALTET DER SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH DIE GESELLSCHAFT? 

Spaltet der Schwangerschafts­
abbruch die Gesellschaft? 
Differenzierte Einstellungen 
und kontextuelle Einfluss­
faktoren. Eine quantitative 
Vignettenstudie 
Alexa Nossek, Alina Jung, Evelyn Sthamer, Judith Dubiski

In unserer quantitativen Studie1 in Anlehnung an einen faktoriellen 
Survey haben wir untersucht, ob und wie Menschen ihre skepti-
sche Einstellung gegenüber Schwangerschaftsabbrüchen ändern, 
wenn sie eine Vignette2 erhalten und so mit weiteren Informa-
tionen über die Lebenssituation einer ungeplant schwangeren 
Person konfrontiert werden. Unsere Zielgruppe waren Männer 
im Alter über 41 Jahren, die in Westdeutschland leben, da diese 
Bevölkerungsgruppe laut dem ALLBUS, der Allgemeinen Bevöl-
kerungsumfrage der Sozialwissenschaften, am kritischsten gegen-
über Schwangerschaftsabbrüchen eingestellt ist. Eine CATI-Befra-
gung wurde mit 302 Personen aus der Zielgruppe durchgeführt. 
Nach allgemeinen Fragen, etwa zur Zustimmung, ob Schwanger-
schaftsabbruch gemäß § 218 StGB eine Straftat bleiben und nur 

1	 Der Beitrag ist die deutsche Fassung von: Nossek, A., Jung, A., Sthamer, E., & Dubiski, J. (2025). Is abortion 
dividing society? Differentiated attitudes and contextual factors. A quantitative vignette study. Special Issue 
»Steps Forward and Backward on Abortion Rights in Advanced Democracies« Interdisciplinary Political Stu-
dies, 11(1), 195-220. https://doi.org/10.1285/i20398573v11n1p195  
Die deutsche Fassung wurde ebenfalls von den Autorinnen erstellt.

2	 Eine »Vignette« ist eine spezifische Situationsbeschreibung. Zu den Vignettenfragen siehe den CATI-Frage-
bogen im Anhang (die Redaktion).

https://doi.org/10.1285/i20398573v11n1p195
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unter bestimmten Bedingungen straffrei sein soll, wurden die Teil-
nehmenden zufällig drei Themenvignetten zugeordnet: finanzielle 
Belastung, Beeinträchtigung des Embryos, Partnergewalt. Unsere 
Ergebnisse zeigen, dass selbst in der Zielgruppe nur 24,9 % der 
Befragten zustimmen, dass der Schwangerschaftsabbruch weiter-
hin kriminalisiert bleiben soll. Angesichts neuer Informationen 
nahm in allen drei Vignetten die Nachvollziehbarkeit der Entschei-
dung zum Schwangerschaftsabbruch zu.

Einleitung

In Deutschland hat sich rechtlich und politisch 
in den letzten Jahren viel im Themenkomplex 
Schwangerschaftsabbrüche bewegt: Der soge-

nannte »Werbeparagraph« § 219a StGB, der Ärzt*in-
nen3 untersagte, Informationen über Schwanger-
schaftsabbrüche zu veröffentlichen, wurde 2021 
gestrichen. Das ermöglicht nun sowohl Ärzt*innen 
als auch Patient*innen eine größere Informations-
freiheit. Im April 2024 veröffentlichte die von der 
Bundesregierung eingesetzte »Kommission zur 
reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflan-
zungsmedizin« ihre Ergebnisse und diskutiert eine 
mögliche gesetzliche Neuregelung des Schwan-
gerschaftsabbruchs (Kommission zur reprodukti-
ven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin, 
2024; siehe auch die Kurzfassung des Kommissions-
berichts in dieser Ausgabe; die Redaktion). Eine 
parteiübergreifende Initiative zielte zudem darauf 
ab, Schwangerschaftsabbrüche aus dem Strafge-
setzbuch (§ 218 StGB) zu entfernen und stattdessen 
im Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) zu re-
geln. Eine mögliche Änderung der Gesetzgebung 
zu Schwangerschaftsabbrüchen wurde im Winter 

3	 Auf Wunsch der Autorinnen wird der Gender-Stern ver-
wendet.

2024 im Bundestag diskutiert, jedoch nicht ange-
nommen.4

Derzeit gilt in Deutschland eine Fristen- und Bera-
tungsregelung, sodass der Eingriff rechtswidrig ist, 
aber straffrei bleibt, wenn der Abbruch bis zur 12. 
Schwangerschaftswoche erfolgt und von ärztlichem 
Personal vorgenommen wird. Außerdem muss die 
schwangere Person sowohl die Beratungspflicht 
als auch eine Bedenkzeit von drei Tagen einhalten. 
Ansonsten droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei 
Jahren oder eine Geldstrafe (§ 218a Abs. 1 StGB). 
Daneben gibt es die sogenannte medizinische und 
die kriminologische Indikation als Ausnahmen, die 
jeweils eine ärztliche Einschätzung erfordern. Bei 

4	 Diese Debatte fand nach dem Zusammenbruch der 
Bundesregierung, bestehend aus SPD, den Grünen und 
der FDP, im November 2024 und noch vor den vorgezo-
genen Neuwahlen im Februar 2025 statt. Wahlgewinner 
ist die CDU. Derzeit (Juni 2025) haben sich CDU, CSU und 
SPD auf einen Koalitionsvertrag geeinigt und eine neue 
Regierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz gebildet. 
Der Koalitionsvertrag enthält einen kurzen Abschnitt zum 
Thema Schwangerschaftsabbruch, in dem die Absicht zur 
Verbesserung des Zugangs zu Schwangerschaftsabbrü-
chen und zur Ausweitung der Möglichkeiten zur Kosten-
übernahme von Schwangerschaftsabbrüchen angekündigt 
wird. Gleichzeitig wird versprochen, Frauen bei ungewoll-
ter Schwangerschaft zu unterstützen, »um das ungeborene 
Leben bestmöglich zu schützen« (CDU et al., 2025, S. 102). 
Da CDU und CSU die Entkriminalisierung von Schwanger-
schaftsabbrüchen ablehnen, ist nicht zu erwarten, dass es 
im Laufe der nächsten Jahre zu einer Gesetzesänderung 
kommen wird (für mehr Informationen siehe Ehl, 2024; 
Kinkartz, 2025; Zeier & Grün, 2025).
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sellschaftliche Spaltung beim Thema Schwanger-
schaftsabbruch nicht besteht. Konkret gehen wir 
davon aus, dass selbst die am ehesten restriktiv ein-
gestellten Personen unter bestimmten Bedingun-
gen die Entscheidung zu einem Schwangerschafts-
abbruch nachvollziehen können und somit den 
stärker liberal eingestellten Bevölkerungsgruppen 
nicht kompromisslos gegenüberstehen. 

Die Ergebnisse unserer Vignettenstudie deuten 
darauf hin, dass diese Annahme richtig ist. Die Er-
gebnisse zeigen deutlich, dass Menschen ihre Ein-
stellung zu Schwangerschaftsabbrüchen je nach Si-
tuation ändern und dass zusätzliche Informationen 
über die Umstände oder Gründe für die Entschei-
dung für einen Schwangerschaftsabbruch die Nach-
vollziehbarkeit dieser Entscheidung erhöhen.

Im Anschluss an die psychologische Forschung ge-
hen wir in unserem Beitrag von einem breiten Ein-
stellungsbegriff aus, wie ihn Adewuyi definiert: 

»Attitude refers to feelings, beliefs, and reactions of 
an individual towards an event, phenomenon, ob-
jects or person. Attitudes are not innate attributes of 
mankind. They are learnt, relatively stable, but can 
be modified. Attitudes could be implicit or explicit, 
conscious or unconscious, rational or irrational; ex-
traversion or introversion. Attitudes are evaluations 
people make about objects, ideas, events or other 
people. Attitudes can be positive or negative« 
(Adewuyi, 2012, S. 61).

Die bestehende Forschung zu Einstellungsänderun-
gen beim Thema Schwangerschaftsabbruch deutet 
darauf hin, dass Empathie (zusammen mit zusätz-
lichen Informationen über die Gründe für einen 
Schwangerschaftsabbruch) ein entscheidender 
Faktor sein könnte (siehe Cheng et al., 2024). In der 
Diskussion unserer Ergebnisse gehen wir auf diesen 
Zusammenhang weiter ein.

Mittels einer CATI-Umfrage befragten wir 302 
Personen aus der Bevölkerungsgruppe, die sich 
rein statistisch am häufigsten für ein Verbot eines 
Schwangerschaftsabbruchs ausspricht. Um diese 
Zielgruppe zu ermitteln, wurde zunächst eine eige-
ne Sekundärauswertung der Allgemeinen Bevölke-

Ersterer ist ein Abbruch erlaubt, »um eine Gefahr für 
das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden 
Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen 
Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwen-
den« (§ 218a Abs. 2 StGB), Letztere bezieht sich auf 
Schwangerschaften aufgrund einer Vergewaltigung 
(§ 218a Abs. 3 StGB).

In der Diskussion um die Regelung von Schwanger-
schaftsabbrüchen wird häufig von einer »Spaltung 
der Gesellschaft« (deutschlandfunk.de, 2024; phoe-
nix vor ort, 2024) gesprochen. In der häufig kon
trovers geführten Debatte geht es um Grund- und 
Menschenrechte, Weltanschauungen und religiöse 
Überzeugungen, um medizinische und ethische Fra-
gen. Es stellt sich die Frage, ob eine Liberalisierung 
oder gar Abschaffung des § 218 StGB wirklich zur 
vermeintlichen Spaltung der Gesellschaft beitrüge. 
Würde es zu einer Änderung der gesetzlichen Lage 
kommen, wäre ein breiter Konsens aufgrund der 
vielmals emotional aufgeladen und moralisierend 
geführten Debatte begrüßenswert (Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2024).

In den Sozialwissenschaften wird von einer Spal-
tung der Gesellschaft ausgegangen, wenn diese 
in unterschiedliche Gruppen auseinanderfällt, »die 
sich in ihren Einstellungen und Werten unversöhn-
lich gegenüberstehen und zudem unterschiedliche 
materielle Lebenslagen und Interessen aufweisen 
und schließlich in ihren Alltags- und Erfahrungswel-
ten kaum mehr Berührungspunkte besitzen« (Task 
Force FGZ-Datenzentrum, 2022). Wir fokussieren 
uns in unseren Überlegungen auf das unversöhnli-
che Gegenüberstehen: Trifft das auf Gegner*innen 
und Befürworter*innen von Schwangerschaftsab-
brüchen zu oder gibt es Situationen, in denen eine 
Einstellungs-/Meinungsänderung erfolgt, es also zu 
einer Annäherung kommt?

Angesichts der auch medial genährten Vorstellung 
einer am Thema Schwangerschaftsabbruch ge-
spaltenen Gesellschaft, gehen wir der Frage nach, 
ob Menschen, die statistisch gesehen eine beson-
ders restriktive Einstellung zum Thema haben, ihre 
Meinung ändern, wenn sie mit einem konkreten 
(fiktiven) Szenario konfrontiert werden. Unsere Hy-
pothese ist, dass die vielfach angenommene ge-
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Zentrale Forschungsfrage Inwieweit ist die Meinungsbildung beim Thema Schwangerschaftsabbruch von situativem 
Wissen beeinflusst? 

Zielgruppe Menschen, die statistisch gesehen am ehesten Schwangerschaftsabbruch ablehnen, also 
Männer ab 41 Jahren aus Westdeutschland. 

Hypothesen

Selbst Menschen, die Schwangerschaftsabbrüche generell ablehnen, können die Entschei-
dung für einen Schwangerschaftsabbruch unter bestimmten Bedingungen nachvollziehen. 
Genauer gesagt: 
Mehrheitlich können sie …
• die Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch nachvollziehen, wenn sie mehr 

über einen spezifi schen Fall wissen. 
• die Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch selbst dann nachvollziehen, 

wenn sie generell die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen befürworten.

Reihenfolge der Fragen

• Soziopolitische Fragen 
• Einstellungsfragen
• Vignettenfragen
• Soziodemografi sche Fragen

Quelle: Die Tabelle wurde von den Autorinnen erstellt.

TABELLE 1
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rungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) 
aus dem Jahr 2021 vorgenommen. Es handelt sich 
dabei um eine Studienreihe, in der »seit 1980 alle 
zwei Jahre Zufallsstichproben der deutschen Be-
völkerung mit einem teils konstanten, teils variablen 
Erhebungsprogramm zu Einstellungen und Verhal-
tensweisen befragt« werden (GESIS, o. J.). 

Das Ergebnis dieser Sekundäranalyse zur Ermitt-
lung der Zielgruppe zeigt, dass die statistisch am 
restriktivsten eingestellte Bevölkerungsgruppe 
in Deutschland Männer ab 41 Jahren aus West-
deutschland sind. Dabei handelt es sich um rein so-
ziostrukturelle Eigenschaften und nicht um Einstel-
lungscluster. Unsere Sekundäranalyse des ALLBUS 
20215 zeigt, dass 23 % der deutschen Bevölkerung 
ein generelles Verbot von Schwangerschaftsabbrü-

5	 Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf eigene 
Berechnungen auf Grundlage des kumulierten ALLBUS 
1980–2018 (GESIS, 2021) sowie ALLBUS 2021 (GESIS, 
2023). Die Ergebnisse beziehen sich aufgrund der über-
proportionalen Schichtung von Personen aus Ostdeutsch-
land bei der ALLBUS-Erhebung auf gewichtete Analysen 
(personenbezogenes Ost-West-Gewicht).

chen befürworten, während 77 % ein solches Verbot 
ablehnen (GESIS, 2023).6 Im Vergleich zu früheren 
Erhebungen hat sich die Haltung deutlich libera-
lisiert: 1990 befürworteten 46 % ein Verbot, 2000 
waren es 36 %. Dieser Wandel zeigt sich auch über 
verschiedene Altersgruppen hinweg und deutet auf 
einen allgemeinen Wertewandel hin (GESIS, 2021). 

Im vorliegenden Beitrag folgt nach der Erläuterung 
der Datengrundlage und Methode unserer Studie 
die Darstellung der Ergebnisse. Die Diskussion der 
Ergebnisse sowie ein Fazit schließen das Paper ab. 
In der Diskussion interpretieren wir unsere Ergeb-
nisse vor dem Hintergrund der bestehenden For-
schung zu Einstellungsänderungen beim Thema 
Schwangerschaftsabbruch. Wir verzichten jedoch 
darauf, unsere Studie in ein Literatur-Review ein-
zubetten, da es unseres Wissens keine anderen 
Studien gibt, die dem spezifischen Studiendesign 

6	 Im Wortlaut handelt es sich um folgendes Item: »Wenn es 
nach Ihnen ginge, sollten diese Verhaltensweisen dann 
gesetzlich verboten sein oder sollten sie nicht gesetzlich 
verboten sein? Frau lässt [sic!] einen Schwangerschaftsab-
bruch vornehmen, weil sie keine Kinder haben möchte.«
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TABELLE 1

DARSTELLUNG DES VIGNETTENDESIGNS

Quelle: Die Abbildung wurde von den Autorinnen erstellt

 ABBILDUNG 1

Ausgangsszenario

Zusätzliche Information: 
Familienplanung

Zusätzliche Information: 
Beeinträchtigung

Zusätzliche Information: 
Entscheidung gegen 

den Partnerwillen

Weitere zusätzliche 
Information: 

finanzielle Belastung

Weitere zusätzliche 
Information: 

medizinische Indikation

Weitere zusätzliche 
Information: 

Partnergewalt

Befragte
(N = 302)

Gruppe 1
(N = 100)

Gruppe 1
(N = 101)

Gruppe 1
(N = 101)

Vignette 1:
»Familienplanung 

und 
finanzielle Belastung«

Vignette 2:
»Beeinträchtigung des 

Embryos/Fötus und 
medizinische Indikation«

Vignette 3:
»Entscheidung gegen 
den Partnerwillen und 

Partnergewalt«
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ment konzipiert. Dabei werden »die Vorteile der 
Umfrageforschung mit denen experimenteller 
Designs« (Auspurg et al., 2009, S. 59) verbunden.7 
Die Gesamtstichprobe wurde in drei Splits (Frage-
bogenversionen) aufgeteilt. Statt einzelner Items 
wurden hypothetische Subjektbeschreibungen be-

7	  Zu den Unterschieden zwischen klassischer Befragung 
und Vignettenbefragung sowie zu unterschiedlichen For-
men von Vignettenstudien siehe Atzmüller & Steiner, 2010.

unserer Studie genug ähnelt, um hinreichende Er-
kenntnisse zu gewinnen. Tabelle 1 gibt einen Über-
blick über das Studiendesign. Der Fragebogen be-
findet sich am Ende des Manuskripts.

Datengrundlage

Methode
Die CATI-Umfrage wurde in Anlehnung sowohl an 
ein faktorielles Survey als auch ein framing experi-

SPALTET DER SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH DIE GESELLSCHAFT? 



ERGEBNISSE LOGISTISCHER REGRESSIONSANALYSEN ZUR 
BEFÜRWORTUNG EINES SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH-

VERBOTS (MARGINALE EFFEKTE) NACH DER 
SEKUNDÄRANALYSE DES ALLBUS 2021

Anmerkung: Pseudo-R²: 0,1074; N = 2 891. Marginale Effekte. Gewichte-
te Ergebnisse. 
Quelle: GESIS, 2023, eigene Berechnungen. Die Abbildung wurde von 
den Autorinnen erstellt

ABBILDUNG 2

Westdeutschland
Weiblich

Alter (Ref.: 21–29): bis 20
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80

über 80
Bildung (Ref. Niedrig): Mittel

Hoch
Migrationshintergrund 

Religiositätsskala
Subj. Schichteinstufung (Ref.: Mitte): Unterschicht

Arbeiterschicht
Obere Mittelschicht

Oberschicht
Lebensform (Ref. Ehepaar): NEL

Allein, led.
Allein, n. led.

Ehepaar + Kind
NEL + Kind

Alleinerziehend
Sonstige

Links-rechts-Selbsteinstufung

-.2 -.1 0 .1 .2
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wertet. Indem einzelne Merkmalsausprägungen der 
Vignetten variiert werden, »lässt sich ihr Einfluss auf 
die abgefragten Urteile oder Entscheidungen ex-
akt bestimmen und damit das Gewicht von Fakto-
ren isolieren, die in der Realität oftmals konfundiert 
sind« (Auspurg et al., 2009, S. 59).

In der Vignette, die jeweils aus zwei Fragen bestand, 
wurden schrittweise verschiedene Dimensionen als 
Entscheidungsgrundlagen für die fiktive Akteurin 
angegeben. Dass jedem Befragten nur eine Vi
gnette vorgestellt wird, hat den Vorteil, dass Lern-
effekte und Effekte sozialer Erwünschtheit reduziert 

werden können (Auspurg et al., 2009). 
Die Beschränkung der Vignetten auf 
das Ausgangszenario sowie je zwei 
weitere Fragen verhindert Lern- und 
Ermüdungseffekte sowie sogenannte 
Carry-over-Effekte, die in der Kritik an 
der Methode faktorieller Surveys wie-
derholt genannt werden (Auspurg et 
al., 2009).

Die Vignetten haben wir nach theo-
retischen Vorüberlegungen zu den 
Themen »abgeschlossene Familien-
planung und finanzielle Situation«, 
»Behinderung und medizinische In-
dikation«, »Einbeziehung des Partners 
und Partnergewalt« ausgewählt. Die 
ersten beiden Vignetten greifen Fra-
gen aus dem ALLBUS zum Schwan-
gerschaftsabbruch wieder auf, die 
dritte Vignette wurde designt, um den 
Aspekt der Partnergewalt zu ergänzen, 
der im ALLBUS keine Rolle spielt.8 Ab-
bildung 1 veranschaulicht das Vignet-
tendesign. 

Stichprobe
Wie bereits erwähnt, ging der CA-
TI-Befragung eine Sekundärauswer-
tung des ALLBUS voraus, um heraus-
zufinden, welche Personengruppen 
Schwangerschaftsabbrüchen beson-
ders kritisch gegenüberstehen. Die 
Regressionsgrafik (Abbildung 2) zeigt 
die unabhängigen Einflüsse der ana-

lysierten Faktoren auf die Einstellung zum Schwan-
gerschaftsabbruchsverbot, indem alle anderen be-
obachteten Variablen konstant gehalten werden. 
Die Regressionsergebnisse zeigen, dass weibliche 
Personen ein generelles Verbot eines Schwanger-
schaftsabbruchs mit einer größeren Wahrschein-

8	 Im ALLBUS wird zwar die Bewertung von Vergewaltigung 
in der Ehe abgefragt, jedoch bleibt Partnerschaftsgewalt 
insgesamt unberücksichtigt. Zu Schwangerschaftsabbrü-
chen im Kontext von Partnergewalt siehe »ELSA«-Studie, 
2024; Jung et. al., 2023.
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lichkeit ablehnen als männliche Personen (diese ist 
im Durchschnitt der Stichprobe um 7 Prozentpunk-
te geringer). Auf Basis der Regressionsanalyse las-
sen sich außerdem folgende zentrale Ergebnisse 
ableiten: Es wird deutlich, dass die Region, in der 
befragte Personen leben, entscheidend für ihre Ein-
stellung zum Schwangerschaftsabbruchsverbot ist. 
So befürworten Personen, die in Westdeutschland 
wohnen, das Verbot im Durchschnitt der Stichprobe 
um 6 Prozentpunkte eher als Personen aus dem Os-
ten Deutschlands.9 Weiterhin begünstigt ein Alter 
über 40 Jahren die Befürwortung eines Schwanger-
schaftsabbuchverbots (rund 8 Prozentpunkte mehr 
im Vergleich der Stichprobe). Eine höhere Bildung, 
ein Migrationshintergrund und die Selbstzuord-
nung zur Oberschicht im Vergleich zur Mittelschicht 
sind eher mit einer Ablehnung des Verbots verbun-
den. Ebenso zeigt sich, dass allein lebende Perso-
nen im Vergleich zu verheirateten eine solche Hal-
tung häufiger vertreten. Im Gegensatz dazu fördern 
die Selbstzuordnung zur Unterschicht, Religiosität 
sowie eine subjektive Einordnung auf der rechten 
Seite der politischen Skala die Befürwortung des 
Verbots. 

Wir haben uns auf die drei Merkmale Alter, Ge-
schlecht und Wohnort Westdeutschland beschränkt, 
um das Screening nach Einschlusskriterien über-
schaubar zu halten. Bei der Stichprobe für die CA-
TI-Befragung handelte es sich um eine geschichtete 
systematische Zufallsstichprobe. Die Stichproben-
ziehung erfolgte anhand zufällig ausgewählter west-
deutscher Festnetznummern (ohne Berlin) aus ei-
nem öffentlichen Telefonverzeichnis, wobei vor der 
ersten inhaltlichen Frage ein Screening nach Ge-
schlecht und Alter vorgenommen wurde. 

9	 Die rechtlichen Regelungen zum Schwangerschaftsab-
bruch waren in der Deutschen Demokratischen Republik 
(DDR) und der Bundesrepublik Deutschland (BRD) zwi-
schen 1972 und 1990 unterschiedlich. In der DDR war der 
Abbruch in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft 
ohne Angabe von Gründen legal (Busch, 2022). Die im 
Vergleich zur BRD deutlich liberalere Rechtstradition führte 
mutmaßlich zu einer entsprechend liberalen Sozialisation 
in Bezug auf das Thema, die bis heute nachwirkt (Bana
szak, 1998).

Ablauf der CATI-Befragung
Die Durchführung der Befragung erfolgte telefo-
nisch durch die aproxima Gesellschaft für Markt- und 
Sozialforschung Weimar mbh. Es wurden insgesamt 
302 männliche Personen befragt.10 Dabei fokussier-
ten sich die ersten zwei Fragen auf soziopolitische 
Einschätzungen der Befragten, gefolgt von Einstel-
lungsfragen. Darauf folgte das Ausgangsszenario, in 
dem »Eva Schmidt« als fiktive ungewollt schwangere 
Person eingeführt wurde. Ohne Angabe von weite-
ren Gründen wird berichtet, dass sie einen Abbruch 
möchte, und es wird nach der Nachvollziehbarkeit 
der Entscheidung gefragt. Nach dieser Frage erfolg-
te die Einteilung in drei Befragtengruppen (1: N =  
100, 2: N = 101, 3: N = 101). Jeder Gruppe wur-
de eine Vignette zugeordnet.11 Vignette 1 gab eine 
abgeschlossene Familienplanung und eine schwie-
rige finanzielle Situation als zusätzliche Gründe an, 
während Vignette 2 von einer Mehrfachbehinde-
rung des Kindes ausging und Eva Schmidt daher 
eine Beeinträchtigung ihres seelischen Gesund-
heitszustands befürchtete. In Vignette 3 entschied 
Eva Schmidt sich gegen den Willen des Erzeugers 
für einen Abbruch; danach erfuhren die Befrag-
ten, dass dieser Partner ihr gegenüber gewalttä-
tig ist. Wie auch in den vorherigen Fragen wird in 
den Vignetten anhand einer Skala von 1 bis 5 nach 
der Nachvollziehbarkeit gefragt. Um deutlichere 
Werte zu erreichen, wurden diese fünf Abstufungs-
möglichkeiten in der Auswertung zu drei Optionen 
zusammengefasst. Dabei wurden jeweils die Ant-
wortmöglichkeiten 1 und 2 sowie die Antwortmög-
lichkeiten 4 und 5 summiert, die Antwortmöglichkeit 
3 blieb unverändert. Nach dem letzten Fallbeispiel 
folgten Fragen zu Vorerfahrungen in Form einer 
eigenen Beteiligung an der Entscheidungsfindung 
einer schwangeren Person, zum Familienstand, zu 
Religionsgemeinschaft und Religiosität. Der gesam-
te Fragebogen findet sich am Ende des Papers.

10	 Dies entspricht 7,7 % (N = 302) der bereinigten Stichpro-
be. Die Erhebung selbst fand vom 21.11. bis 08.12.2023 
statt.

11	 »Vignette« bezieht sich auf die spezifische Situationsbe-
schreibung, »Gruppe« bezieht sich auf die Befragtengrup-
pe, die jeweils mit einer der drei Vignetten konfrontiert 
wird.
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Quelle: Die Abbildung wurde von den Autorinnen erstellt
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Ergebnisse

Vorbemerkungen
Im Folgenden stellen wir die Ergebnisse unserer Vi-
gnettenstudie dar. Wir werfen zunächst einen Blick 
auf die Verteilung soziodemografischer Merkma-
le in allen drei Gruppen und in der Gesamtstich-
probe, um die Vergleichbarkeit der drei Gruppen 
zu belegen. Danach zeigen wir das Ausmaß der 
Befürwortung der Kriminalisierung von Schwan-
gerschaftsabbrüchen und der derzeitigen gesetz-
lichen Regelung sowohl für die Gesamtstichprobe 
als auch für die unterschiedlichen Gruppen. Dieser 
Abschnitt bezieht sich somit auf die Einstellungsfra-
gen des Fragebogens, die vor den Vignettenfragen 
gestellt wurden. Im Anschluss diskutieren wir die 
statistischen Effekte jeder unserer Vignettenfragen 
getrennt voneinander. Schließlich gehen wir aus-
führlicher auf die Ergebnisse von Vignette 3 ein.

Zunächst wollten wir herausfinden, inwieweit Merk-
male wie Alter, Religionszugehörigkeit oder per-
sönliche Erfahrungen mit einer Entscheidung über 
einen Schwangerschaftsabbruch mit den Antworten 
der Befragten korrelieren. Daher haben wir sowohl 
auf statistische Zusammenhänge zwischen Varia

blen getestet (mit einem Chi-Quadrat-Test bzw. 
einem Chi-Quadrat-Test nach Pearson) als auch auf 
statistische Unterschiede zwischen Untergruppen 
von Befragten (mit dem Kruskal-Wallis-Test und dem 
Mann-Whitney-U-Test). Da unsere Gesamtstichpro-
be eher klein ist (N = 302) und die Daten nicht nor-
malverteilt waren, mussten wir nicht-parametrische 
Tests, die von weniger Annahmen als lineare Tests 
ausgehen, durchführen, um statistisch korrekte Er-
gebnisse zu erhalten (für mehr Informationen sie-
he Bortz & Schuster, 2010; Kruskal & Wallis, 1952; 
Mann & Whitney, 1947). 

Soziodemografische Aspekte: Gesamtstichprobe 
und Befragtengruppen
Zunächst werfen wir einen Blick auf die soziodemo-
grafischen Merkmale der Gesamtstichprobe unse-
rer Vignettenstudie. Die Befragten waren zwischen 
41 und 98 Jahre alt, wobei das Alter im Mittelwert 
64,78 Jahre betrug. Die Altersverteilung in der 
Stichprobe entspricht der gesamtgesellschaftlichen 
Verteilung. Abbildung 3 zeigt ein Histogramm der 
Altersverteilung der Gesamtstichprobe.

Es handelte sich zwar nicht um eine repräsentative 
Verteilung der Befragten auf die westlichen Bundes-
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länder, aber die Verteilung ähnelt stark den Einwoh-
ner*innenzahlen der jeweiligen Länder. 

Bei einem Signifikanzniveau von 0,05 gab es keine 
statistisch signifikanten Unterschiede12 zwischen 
den drei Befragtengruppen hinsichtlich 

•	 Alter
•	 Religionszugehörigkeit
•	 Religiosität
•	 Familienstand im Sinne von in einer Partner-

schaft oder nicht in einer Partnerschaft lebend 
•	 dem Verfolgen der Debatte zu Schwanger-

schaftsabbrüchen 
•	 der Zustimmung, dass der Abbruch eine Straftat 

bleiben soll, und 
•	 der Zustimmung zu den derzeitigen Regelun-

gen.

12	 Überprüft mit Kruskal-Wallis-Tests, p > 0,05 (Alter, Ver-
folgung der Debatte zu Schwangerschaftsabbrüchen, 
Zustimmung, dass der Abbruch eine Straftat bleiben soll, 
Zustimmung zur derzeitigen Regelung) und Chi-Qua-
drat-Tests, p > 0,05 (Religionszugehörigkeit, Religiosität, 
Familienstand).

Es konnte jedoch ein statistisch signifikanter Unter-
schied zwischen den drei Gruppen bezüglich der ei-
genen Beteiligung an der Entscheidung über einen 
Schwangerschaftsabbruch beobachtet werden.13 
Der Zusammenhang zwischen Gruppenzugehörig-
keit und der eigenen Beteiligung war nach Cramers 
V = 0,213 jedoch lediglich schwach.

Straftatbestand und Regelung: Gesamtstichpro-
be und Befragtengruppen
Wie viel Prozent der Befragten unserer Vignetten-
studie (sowohl in der Gesamtstichprobe als auch 
in den drei Gruppen) befürworten die Kriminalisie-
rung von Schwangerschaftsabbrüchen und die der-
zeitige Gesetzgebung? Insgesamt 24,9 % der Be-
fragten stimmen zu oder voll und ganz zu, dass der 
Schwangerschaftsabbruch eine Straftat bleiben soll. 
12,6 % stimmen teilweise zu, während 62,5 % der 
Befragten nicht bzw. ganz und gar nicht zustimmen. 
In den einzelnen Befragtengruppen (Gruppe 1–3) 
zeigt sich ein ähnliches Bild (siehe Abbildung 4).

13	 Überprüfung mit einem Chi-Quadrat-Test nach Pearson, 
x²(2) = 13,558; p = 0,001; Cramers V = 0,213; keine erwar-
teten Zellhäufigkeiten <5.

SPALTET DER SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH DIE GESELLSCHAFT? 
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67 % der Gesamtstichprobe befürworten die Bei-
behaltung der bestehenden gesetzlichen Regelung 
zum Schwangerschaftsabbruch. In Gruppe 1 und 2 
stimmen 73,2 % bzw. 70 % zu/voll und ganz zu, dass 
die Regelung beibehalten werden soll (siehe Abbil-
dung 5). In Gruppe 3 ist die Zustimmung geringer 
(58 %). Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine 
statistisch signifikante Differenz.

Wir analysierten, ob es einen statistischen Zusam-
menhang zwischen den Variablen »Zustimmung zur 
Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen« 
und »Zustimmung zur bestehenden Regelung« gibt: 
Diejenigen, die zustimmen, dass der Schwanger-
schaftsabbruch eine Straftat bleiben soll, befürwor-
ten auch eher die Beibehaltung der bestehenden 
Regelungen. Mittels der Spearman-Korrelation kann 
ein statistisch signifikanter positiver, wenn auch 
schwacher Zusammenhang zwischen beiden Varia-
blen beobachtet werden (r = 0,209).

Wir wollten zudem wissen, ob sich eine Korrelation 
mit Alter, eigenen Erfahrungen mit einer Entschei-
dung über einen Schwangerschaftsabbruch, Fami-
lienstand und Religionszugehörigkeit feststellen 
lässt. Es besteht eine schwache, statistisch signifi-
kante negative Korrelation zwischen dem Alter der 

Befragten und der Zustimmung zur Beibehaltung 
der aktuellen gesetzlichen Regelung (r = –0,144): 
Jüngere Befragte unterstützen diese Regelung 
eher. Eine signifikante Korrelation zwischen dem 
Alter und der Zustimmung, dass der Abbruch eine 
Straftat bleiben soll, konnte jedoch nicht nachge-
wiesen werden.

Ebenso gab es in der Gesamtstichprobe keinen 
signifikanten Unterschied zwischen Befragten, die 
bereits mit einer Entscheidung über einen Abbruch 
in ihrem eigenen Leben konfrontiert waren (z. B. be-
züglich der Schwangerschaft einer Partnerin oder 
einer Tochter),14 und denen, die dies nicht waren, 
hinsichtlich ihrer Zustimmung zum Straftatbestand 
(Mann-Whitney-U-Test, U = 7509,000; z = –0,966; 
p = 0,334) oder zur Beibehaltung der geltenden 
Regelung (U = 7813,000; z = –0,825; p = 0,409). 
Auch in Bezug auf die Lebenssituation zeigte sich 
kein signifikanter Unterschied zwischen Paaren 
und Alleinlebenden hinsichtlich ihrer Zustimmung 

14	 Die Frage lautet: »Waren Sie schon einmal an der Ent-
scheidungsfindung, ob eine Schwangerschaft ausgetragen 
oder abgebrochen werden soll, beteiligt? Beispielsweise 
bei einer Partnerin, Freundin, Schwester oder Tochter?«
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zum Straftatbestand (U = 7 151,500; z = 0,682; p = 
0,495) oder zur Beibehaltung der Regelung (U = 
7 814,500; z = 1,198; p = 0,231).

Zudem gibt es innerhalb der Gesamtstichprobe 
zwar statistisch signifikante Unterschiede bezüglich 
der Religionszugehörigkeit (Kruskal-Wallis-Test, p = 
<0,006) bzw. der Religiosität (p = <0,001) hinsicht-
lich der Zustimmung dazu, dass der Schwanger-
schaftsabbruch eine Straftat bleiben soll, aber keine 
signifikanten Unterschiede bezüglich der Religions-
zugehörigkeit (p = 0,375) und der Religiosität (p = 
0,119) in Bezug auf die Zustimmung zur Beibehal-
tung der aktuellen Regelungen.

Ausgangsszenario: Gesamtstichprobe 
und Befragtengruppen

Werfen wir nun einen Blick auf die Ergebnisse der 
Vignettenbefragung, beginnend mit dem Aus-
gangsszenario, das für alle Gruppen gleich war.15 
Wir waren jeweils an der Nachvollziehbarkeit von 

15	 Am Ende des Beitrags sind alle Fragen angegeben 

Eva Schmidts Entscheidung interessiert. Für die Ge-
samtstichprobe zeigt sich, dass 49,1 % der Befrag-
ten Eva Schmidts Entscheidung zum Schwanger-
schaftsabbruch auch ohne Angabe von Gründen 
nachvollziehen können. 23,4 % können die Ent-
scheidung teilweise nachvollziehen, 27,5 % können 
sie nicht oder ganz und gar nicht nachvollziehen. 
Aufgeschlüsselt nach den einzelnen Gruppen kön-
nen 44,3 % in Gruppe 1, 44,4 % in Gruppe 2 und 
sogar 58,6 % in Gruppe 3 die Entscheidung nach-
vollziehen bzw. voll und ganz nachvollziehen (siehe 
Abbildung 6). 

Wir gingen von der Hypothese aus, dass persönli-
che Erfahrung mit einer Entscheidung über einen 
Schwangerschaftsabbruch einen Unterschied ma-
chen könnte. Daher haben wir auf eine Korrelation 
zwischen den Variablen »Nachvollziehbarkeit von 
Eva Schmidts Entscheidung« und »eigene Beteili-
gung« getestet. Für die Gesamtstichprobe wurde 
ein Chi-Quadrat-Test nach Pearson zwischen der 
Gruppe der Befragten, die bereits an einer Entschei-
dung über einen Schwangerschaftsabbruch betei-
ligt waren, und der Gruppe, auf die das nicht zutrifft, 
und der Nachvollziehbarkeit von Eva Schmidts Ent-
scheidung im Ausgangsszenario durchgeführt. Es 
gibt keinen statistisch signifikanten Zusammenhang 

SPALTET DER SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH DIE GESELLSCHAFT? 
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Ausgangsszenario Familienplanung finanzielle Belastung

 voll und ganz nachvollziehbar/nachvollziehbar      teilweise nachvollziehbar     nicht/ganz und gar nicht nachvollziehbar

Quelle: Die Abbildung wurde von den Autorinnen erstellt
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zwischen eigener Beteiligung und der Nachvoll-
ziehbarkeit von Eva Schmidts Entscheidung (x²(2) = 
0,13; p = 0,994; keine erwarteten Zellhäufigkeiten  
< 5). Dieses Ergebnis gilt auch für die drei Gruppen.

Vignette 1: Familienplanung und finanzielle 
Belastung
Nachdem wir die Ergebnisse für das Ausgangsze-
nario in der Gesamtstichprobe und für alle Befrag-
tengruppen vorgestellt haben, wenden wir uns nun 
Vignette 1 zu. Im Folgenden zeigen wir, in welchem 
Ausmaß die Befragten von Gruppe 1 Eva Schmidts 
Entscheidung in der zweiten und dritten Stufe der 
Vignette nachvollziehen können. Im Ausgangssze-
nario konnten 44,3 % der Befragten Eva Schmidts 
Entscheidung vollständig oder weitgehend nach-
vollziehen, während 29,5 % sie nicht bzw. gar nicht 
nachvollziehen konnten. Die zusätzliche Informa-
tion, dass Eva Schmidt bereits drei Kinder hat und 
ihre Familienplanung abgeschlossen ist, erhöhte 
die Zustimmung auf 50 %. Gleichzeitig stieg jedoch 
auch der Anteil derjenigen, die ihre Entscheidung 
nicht oder überhaupt nicht nachvollziehen konnten, 
auf 35,4 %. Mit der dann folgenden Information, 
dass ein weiteres Kind finanzielle Schwierigkeiten 
für die Familie bedeuten würde, steigt die Nachvoll-
ziehbarkeit auf 55,7 % an, während die Gruppe, die 

Eva Schmidts Entscheidung nicht nachvollziehen 
kann, auf 26,8 % schrumpft. Abbildung 7 zeigt eine 
Gegenüberstellung der drei Stufen. Es wird ersicht-
lich, dass die Nachvollziehbarkeit linear ansteigt, 
während teilweise Nachvollziehbarkeit und Nicht-
Nachvollziehbarkeit einen leicht U-förmigen Trend 
aufweisen.

Mithilfe von Mann-Whitney-U-Tests wurde geprüft, 
ob ein Zusammenhang zwischen den Antworten 
der Befragten und deren Beteiligung an einer Ent-
scheidung über einen Schwangerschaftsabbruch 
besteht. Bei einem Signifikanzniveau von 0,05 erga-
ben sich in keinem der drei Szenarien (Ausgangs-
szenario, Zusatzinformation zur Familienplanung, 
Zusatzinformation zur finanziellen Belastung) signi-
fikante Unterschiede zwischen den Gruppen.

Vignette 2: Beeinträchtigung des Embryos/Fötus 
und medizinische Indikation
Auch für Vignette 2 zeigten sich Veränderungen in 
den Antworten der Befragten. Gruppe 2 hatte Eva 
Schmidts Entscheidung ohne Angabe von Gründen 
zu 44,4 % voll und ganz nachvollziehen bzw. nach-
vollziehen können, 27,8 % konnten die Entschei-
dung jeweils teilweise nachvollziehen bzw. nicht 
oder ganz und gar nicht nachvollziehen. Die erste 
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Ausgangsszenario Beeinträchtigung Medizinische Indikation
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Quelle: Die Abbildung wurde von den Autorinnen erstellt
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Zusatzinformation in Vignette 2 ist, dass Eva Schmidt 
durch eine vorgeburtliche Untersuchung davon 
ausgehen kann, dass das Kind mit einer Mehrfach-
behinderung zur Welt kommen wird. Mit diesem 
Grund für die Entscheidung zum Abbruch steigt die 
Nachvollziehbarkeit stark an auf 81,6 %. Sie verän-
dert sich nur noch wenig (Anstieg auf 83,8 %), nach-
dem die zweite Information gegeben wurde, dass 
Eva Schmidt im Rahmen der sogenannten medizi-
nischen Indikation einen Schwangerschaftsabbruch 
nach 16 Schwangerschaftswochen durchführen 
möchte. Als Hintergrundinformation wird in dieser 
dritten Stufe der Vignette erläutert, dass die rechtli-
che Lage in Deutschland vorsieht, dass die Schwan-
gerschaft bis zur 22. Woche abgebrochen werden 
kann, wenn die schwangere Person eine schwerwie-
gende Beeinträchtigung des körperlichen oder see-
lischen Gesundheitszustandes befürchtet. Es wird 
angegeben, dass Eva Schmidt dies befürchtet und 
sich deshalb in der 16. Woche für einen Abbruch 
entscheidet (siehe Abbildung 8).

Mithilfe von Mann-Whitney-U-Tests wurde geprüft, 
ob ein Zusammenhang zwischen den Antworten 
der Befragten und deren Beteiligung an einer Ent-
scheidung über einen Schwangerschaftsabbruch 
besteht. Bei einem Signifikanzniveau von 0,05 erga-

ben sich in keinem der drei Szenarien signifikante 
Unterschiede zwischen den Gruppen.

Vignette 3: Entscheidung gegen den Partnerwil-
len und Partnergewalt
Gruppe 3 weist im Ausgangsszenario mit 58,6 % die 
höchste Nachvollziehbarkeitsrate der drei Gruppen 
auf. Die Information, dass Eva Schmidt gegen den 
Wunsch ihres Partners Klaus, der auch der Erzeuger 
ist, einen Abbruch durchführen lassen will, führt zu-
nächst zu einer Abnahme der Nachvollziehbarkeit 
auf 47,4 %. Mit der zweiten Information, dass der 
Partner ihr gegenüber gewalttätig ist und dies der 
Grund für ihre Entscheidung zum Abbruch ist, steigt 
die Nachvollziehbarkeit auf 78,8 % an und über-
steigt so die bereits recht hohe Nachvollziehbar-
keitsrate des Ausgangsszenarios. Nach Hinzufügen 
der zweiten Information stiegen sowohl die Nicht-
Nachvollziehbarkeit (28,9 %) als auch die teilweise 
Nachvollziehbarkeit (23,7 %) an. Die Zusatzinforma-
tion zur Gewalttätigkeit des Partners führte anschlie-
ßend zu einem deutlichen Rückgang beider Werte 
auf 12,1 % bzw. 9,1 % (siehe Abbildung 9).

Wie in den anderen beiden Vignetten besteht auch 
hier kein signifikanter Zusammenhang mit der eige-
nen Beteiligung der Befragten.

SPALTET DER SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH DIE GESELLSCHAFT? 



VIGNETTE 3: AUSGANGSSZENARIO, ENTSCHEIDUNG GEGEN PARTNERWILLEN, PARTNERGEWALT 
(IN PROZENT)

Ausgangsszenario Entscheidung gegen Partnerwillen Partnergewalt

 voll und ganz nachvollziehbar/nachvollziehbar      teilweise nachvollziehbar     nicht/ganz und gar nicht nachvollziehbar

Quelle: Die Abbildung wurde von den Autorinnen erstellt
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Eine weitergehende Analyse von Vignette 3: Kor-
relation zwischen Einstellungen zu Schwanger-
schaftsabbrüchen und Nachvollziehbarkeit von 
Eva Schmidts Entscheidung

Im Folgenden schauen wir uns exemplarisch die Er-
gebnisse für Vignette 3 (N = 101) genauer an, da hier 
die Entwicklung der Nachvollziehbarkeit besonders 
deutlich ausfällt. Zur Erinnerung: In allen Gruppen 
zeigt sich, dass in der letzten Stufe der Vignette die 
Nachvollziehbarkeit von Eva Schmidts Entscheidung 
zum Schwangerschaftsabbruch am größten ist. In 
Gruppe 1 erhöht sie sich um 11,4 %, in Gruppe 2 um 
39,4 % und in Gruppe 3 um 20,2 %. In den folgenden 
Abschnitten zeigen wir nun, dass auch Befragte, die 
zuvor zugestimmt haben, dass Schwangerschafts-
abbruch eine Straftat bleiben soll, zumindest in der 
dritten Stufe der Vignette Eva Schmidts Entschei-
dung mehrheitlich nachvollziehen können. 

Korrelation zwischen Einstellungen zu Schwanger-
schaftsabbrüchen und Nachvollziehbarkeit von Eva 
Schmidts Entscheidung im Ausgangsszenario von 
Vignette 3
Von den Befragten in Gruppe 3 beantworteten 
85,1 % sowohl die Frage zur Straftatlichkeit von 
Schwangerschaftsabbrüchen als auch die Frage zur 

Nachvollziehbarkeit des Ausgangsszenarios (siehe 
Abbildung 10). 29,1 % stimmten der Strafbarkeit 
zu, wobei ein Drittel von ihnen (32 %) dennoch die 
Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch 
bereits im Ausgangsszenario nachvollziehen konn-
te. Etwa die Hälfte dieser Gruppe (52 %) konnte die 
Entscheidung dagegen nicht nachvollziehen. Von 
denjenigen, die die Straftatlichkeit von Schwanger-
schaftsabbrüchen vollständig ablehnten (59,3 %), 
konnte die Mehrheit (78,4 %) die Entscheidung 
nachvollziehen, während eine kleine Minderheit 
(7,8 %) diese trotz ihrer ablehnenden Haltung zur 
Strafbarkeit nicht nachvollziehen konnte. Die mittle-
re Kategorie wurde in der Darstellung nicht berück-
sichtigt, um die Übersichtlichkeit zu wahren.

Veränderungen in der zweiten und dritten Stufe 
von Vignette 3
Von den Befragten in Gruppe 3 beantworteten 95 % 
sowohl die Frage zur Straftatlichkeit von Schwanger-
schaftsabbrüchen als auch die Frage zur Nachvoll-
ziehbarkeit von Eva Schmidts Entscheidung in der 
zweiten Stufe der Vignette. 28 % stimmten der Straf-
barkeit zu, wobei 29,6 % dennoch die Entscheidung 
für einen Schwangerschaftsabbruch nachvollziehen 
konnten. 44,4 % dieser Gruppe konnten die Ent-
scheidung dagegen nicht nachvollziehen.



VIGNETTE 3: AUSGANGSSZENARIO, ENTSCHEIDUNG GEGEN PARTNERWILLEN, PARTNERGEWALT 
(IN PROZENT)

Ausgangsszenario Entscheidung gegen Partnerwillen Partnergewalt

 voll und ganz nachvollziehbar/nachvollziehbar      teilweise nachvollziehbar     nicht/ganz und gar nicht nachvollziehbar

Quelle: Die Abbildung wurde von den Autorinnen erstellt
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62,5 % lehnten die Strafbarkeit von Schwanger-
schaftsabbrüchen vollständig ab. Davon konnten 
60 % die Entscheidung nachvollziehen, 15 % konn-
ten diese nicht nachvollziehen. Die mittlere Kate-
gorie wurde in der Darstellung nicht berücksichtigt, 
um die Übersichtlichkeit zu wahren.

Die Abbildungen 11 und 12 zeigen die oben be-
schriebenen Veränderungen in der zweiten sowie 
die Veränderungen in der dritten Stufe. Abbildung 
13 zeigt einen Überblick über die beschriebenen 
Veränderungen in Vignette 3.

Vergleicht man beide Abbildungen, so wird er-
sichtlich, dass sich die Nachvollziehbarkeit von Eva 
Schmidts Entscheidung unabhängig davon, ob dem 
Straftatbestand zugestimmt wird oder nicht, erhöht. 
In der dritten Stufe von Vignette 3 stimmen 74 % zu, 
dass Schwangerschaftsabbruch ein Straftatbestand 
bleiben soll, und finden Eva Schmidts Entscheidung 
trotzdem nachvollziehbar. Schwangerschaftsab-
bruch als Straftatbestand zu sehen verhindert folg-
lich nicht, dass jemand Eva Schmidts Entscheidung 

angesichts ihrer spezifischen Umstände nachvollzie-
hen kann. 

Es ist wichtig, zu bedenken, dass die Frage nach 
Schwangerschaftsabbruch als Straftatbestand nur 
einmal gestellt wurde, d. h., wir haben diese Frage 
nach den Vignettenfragen nicht noch einmal ge-
stellt. Die beobachtete Einstellungsveränderung 
bezieht sich nur auf die Nachvollziehbarkeit von 
Eva Schmidts Entscheidung und impliziert nicht, 
dass sich die deutlich abstraktere Bewertung von 
Schwangerschaftsabbruch als Straftatbestand 
grundsätzlich geändert hat.

Diskussion

Zur Interpretation der Ergebnisse
Die Interpretation der Ergebnisse ist herausfor-
dernd. Während die Zustimmung zur Straftatlichkeit 
von Schwangerschaftsabbrüchen relativ klar mora-
lische und rechtliche Ablehnung signalisiert, ist die 
Bewertung der bestehenden gesetzlichen Regelun-
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ÜBERSICHT DER EINSTELLUNGEN ZU SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH ALS STRAFTATBESTAND 
UND NACHVOLLZIEHBARKEIT DER ENTSCHEIDUNG IN DEN VERSCHIEDENEN STUFEN 

VON VIGNETTE 3 (IN PROZENT)

1. Ausgangssituation 2. Gegen den Willen des Partners 3. Partnerschaftliche Gewalt

 Abbruch als Straftat soll bestehen bleiben – Entscheidung ist nachvollziehbar
 Abbruch als Straftat soll bestehen bleiben – Entscheidung ist nicht nachvollziehbar
 Abbruch als Straftatbestand abgelehnt – Entscheidung ist nachvollziehbar
 Abbruch als Straftatbestand abgelehnt – Entscheidung ist nicht nachvollziehbar

Abbildung 13 ist eine kondensierte Fassung der Darstellungen im Abschnitt »Korrelation zwischen Einstellungen zu 
Schwangerschaftsabbrüchen und Nachvollziehbarkeit von Eva Schmidts Entscheidung im Ausgangsszenario von Vignette 3« 
bzw. der Abbildungen 10–12. Sie zeigt den Trend über alle drei Stufen der Vignette. 
Quelle: Die Abbildung wurde von den Autorinnen erstellt
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gen weniger eindeutig. Ablehnung kann sowohl auf 
eine Wahrnehmung der geltenden Regelungen als 
zu liberal oder als zu restriktiv hinweisen. Die Kritik 
könnte auch einzelnen Aspekten wie der 12-Wo-
chen-Frist oder der Beratungspflicht gelten, ohne 
dass die Richtung der Kritik klar ist. Zudem bleibt 
fraglich, ob alle Befragten die rechtlichen Regelun-
gen und ihre praktischen Konsequenzen vollständig 
verstehen, auch wenn sie in der Befragung erläutert 
wurden. Dies erschwert die Interpretation der be-
obachteten Korrelation zwischen den beiden Ein-
stellungsfragen.

Bei den Ergebnissen zu Vignette 1 (siehe Abbil-
dung 7) scheint die abgeschlossene Familienpla-
nung als Grund für einen Abbruch vergleichsweise 
wenig nachvollziehbar zu sein. Zur Erinnerung: Die 
Information, dass Eva Schmidt bereits drei Kinder 

hat, führt zu einem Anstieg der Nachvollziehbarkeit 
von 44,3 % auf 50 %, die Zusatzinformationen über 
die drohenden finanziellen Schwierigkeiten führt 
zu einem weiteren Anstieg auf 55,7 %. Gleichzei-
tig wächst die Gruppe derer, die die Entscheidung 
nicht/ganz und gar nicht nachvollziehen können, 
jedoch von 29,5 % im Ausgangsszenario auf 35,4 % 
und schrumpft nach der Zusatzinformation über die 
finanzielle Belastung der Familie wieder auf 26,8 %. 
Möglicherweise wird die Belastung für die schwan-
gere Person und die Familie durch ein weiteres Kind 
als eher gering eingeschätzt. 

Die Ergebnisse zu Vignette 2 (siehe Abbildung 
8) werfen die Frage auf, ob und inwiefern die Be-
fragten einen Unterschied zwischen den beiden 
Zusatzinformationen gesehen haben. Die zugege-
benermaßen recht komplexe Fragestellung führt 

SPALTET DER SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH DIE GESELLSCHAFT? 
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zudem zu der Schwierigkeit, dass unklar ist, ob in 
erster Linie die gesetzliche Regelung zur medizini-
schen Indikation oder Eva Schmidts Entscheidung 
für den Schwangerschaftsabbruch nach 16 Wochen 
oder eine Mischung aus beidem von den Befragten 
bewertet wurde. Hier ist weitere Forschung vonnö-
ten. Qualitative Forschung, z. B. eine Interview- oder 
Fokusgruppenstudie, könnte dabei helfen, die Fra-
gen einer erneuten quantitativen Vignettenstudie zu 
schärfen.

Wenig überraschend, aber diskussionswürdig ist 
das Ergebnis, dass in Vignette 2 offenbar die Mög-
lichkeit einer Behinderung im Vergleich mit den 
zweiten und dritten Stufen der beiden anderen Vi
gnetten als besonders legitimer Grund für einen 
Abbruch gilt. Vor dem Hintergrund des gesellschaft-
lichen Diskurses über pränatale Diagnostik einer-
seits – insbesondere über die seit 2022 in Deutsch-
land von den Krankenkassen bezahlte nicht-invasive 
Pränataldiagnostik (NIPT), mit der ein Screening 
nach den Chromosomenanomalien Trisomie 13, 18 
und 21 durchgeführt wird – und des Inklusionsdis-
kurses andererseits gibt dieser Befund zu denken. 
Weitere quantitative und insbesondere qualitative 
Forschung ist hier vonnöten, um etwa der Frage 
nachzugehen, was die Gründe für die Einstellung 
der Befragten sind und was zu einer eventuellen 
Einstellungsänderung führen könnte.

Dass Vignette 3 das deutlichste Ergebnis zeigt, ist 
angesichts des Themas Partnergewalt wenig über-
raschend, weil hier am ehesten mit Empathie der 
Befragten gegenüber Eva Schmidt zu rechnen ist. 
So nennen Bueno et al. (2023) Empathie gegenüber 
Frauen als einen wichtigen Grund für die Einnahme 
einer liberaleren Haltung. Auch Cheng et al. (2024) 
betonen Empathie als Grund für die Befürwortung 
des Schwangerschaftsabbruchs. Es gilt jedoch zu 
bedenken, dass die Befragten in unserer Studie, 
wenn sie etwa an eine eigene Partnerschaft denken, 
eine potenzielle Täterrolle im Szenario einnehmen. 
Daher kann nicht zwangsläufig von Empathie ausge-
gangen werden. Es stellt sich zudem die Frage nach 
der sozialen Erwünschtheit. Auspurg et al. (2009) 
weisen zwar darauf hin, dass Vignettenbefragungen 
grundsätzlich weniger als andere Einstellungsbefra-
gungen durch einen social desirability bias verzerrt 

werden, trotzdem kann dies nicht ausgeschlossen 
werden.

Auch wenn aufgrund des kleinen Samples kaum 
verallgemeinerbare Schlüsse gezogen werden kön-
nen, so spricht der Anstieg der Anzahl an Personen, 
die einen Schwangerschaftsabbruch als Straftat-
bestand befürworten und trotzdem Eva Schmidts 
Entscheidung zum Abbruch nachvollziehen bzw. 
voll und ganz nachvollziehen können, vom Aus-
gangsszenario (32 %) bis zur dritten Stufe (74 %) in 
Vignette 3 deutlich dafür, dass Menschen ihre Hal-
tung situativ und kontextbezogen ändern.

In Vignette 3 fällt zudem auf, dass 9,8 % der Befrag-
ten (N = 6) trotz ihrer liberalen Haltung zu Schwan-
gerschaftsabbrüchen Eva Schmidts Entscheidung 
bei Partnergewalt nicht nachvollziehen konnten. 
Dies könnte darauf hinweisen, dass für diese Per-
sonen eine Entscheidung gegen den Willen des 
Partners prinzipiell nicht akzeptabel ist. Von diesen 
Befragten waren jedoch nur 33,3 % (entspricht 2 der 
6 Befragten) bereits an einer Entscheidung beteiligt. 
Ein statistischer Zusammenhang zwischen Nachvoll-
ziehbarkeit und eigener Beteiligung konnte, wie ge-
zeigt, jedoch nicht festgestellt werden.

Einordnung in den Forschungskontext
Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen zwei zen-
trale Aspekte: Erstens befürwortet selbst innerhalb 
der tendenziell skeptischen Zielgruppe nur eine 
Minderheit die Einstufung von Schwangerschafts-
abbrüchen als Straftatbestand. Zweitens erhöhen 
zusätzliche Informationen über die Umstände 
oder Gründe einer Entscheidung zum Schwanger-
schaftsabbruch die Nachvollziehbarkeit dieser Ent-
scheidung, sogar bei Personen, die grundsätzlich 
für die Beibehaltung der Strafbarkeit sind. Die Er-
gebnisse legen nahe, dass die pauschale Annahme 
einer gesellschaftlichen Spaltung in der Frage des 
Schwangerschaftsabbruchs für Deutschland nicht-
zutreffend ist. Während die Debatte in öffentlichen 
und politischen Diskursen oft emotionalisiert und 
polarisiert erscheint, zeichnet sich bei der befrag-
ten Zielgruppe ein differenzierteres Bild ab. Die 
überwiegende Mehrheit lehnt die Strafbarkeit von 
Schwangerschaftsabbrüchen ab, und selbst unter 
den Befürwortern der Strafbarkeit führen zusätzliche 
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Informationen zu einer erhöhten Nachvollziehbar-
keit individueller Entscheidungen. Dies deutet da-
rauf hin, dass die Einstellungen nicht absolut oder 
unversöhnlich sind, sondern zumindest in Teilen 
offen für Kontextinformationen und situative Diffe-
renzierung.

Die Relevanz situativer Informationen für Einstel-
lungsänderungen wird auch in der internationalen 
Forschungsliteratur hervorgehoben. Jozkowski et 
al. (2018) fanden in einer Studie unter Studierenden 
in konservativen US-Bundesstaaten heraus, dass die 
Positionen der Befragten häufig komplex und kon-
textabhängig sind. Obwohl nur etwa die Hälfte der 
Befragten sich als »pro-choice« identifizierte, befür-
wortete die Mehrheit den Zugang zu Schwanger-
schaftsabbrüchen unter bestimmten Bedingungen. 
Dieses Ergebnis unterstreicht, dass die Auseinan-
dersetzung mit konkreten Fallkontexten zu differen-
zierten Bewertungen führen kann.

Kim und Steinberg (2023) ergänzen, dass der Kon-
takt zu Personen, die einen Schwangerschaftsab-
bruch hatten, die Wahrscheinlichkeit erhöht, eine 
positive Einstellung zu Schwangerschaftsabbrüchen 
zu entwickeln. Sie verweisen dabei auf Gordon W. 
Allport (1979), dessen Theorie nahelegt, dass direk-
te Interaktion Vorurteile reduzieren kann. Dies lässt 
sich mit unseren Ergebnissen verbinden: Befragte, 
die situatives Wissen über die Gründe eines Ab-
bruchs erhalten, könnten empathischer reagieren 
und weniger ablehnende Haltungen einnehmen.

Osborne et al. (2022) zeigen zudem, dass die Ak-
zeptanz von Schwangerschaftsabbrüchen stark 
vom wahrgenommenen Grund abhängt. Während 
traumatic abortions (z. B. bei Vergewaltigung oder 
Lebensgefahr) häufig akzeptiert werden, stoßen 
elective abortions16 auf mehr Widerstand. Dieser 
Befund lässt sich auch auf unsere Vignetten über-
tragen, wobei man sich bei Vergleichen von Katego-
risierungen über verschiedene Länder hinweg klar 
machen muss, dass diese Kategorisierungen nicht 

16	 Der Begriff der »elective abortion« ist umstritten (siehe 
Watson, 2018).

völlig übereinstimmen (für einen Ländervergleich 
siehe Ertan & Yaman, 2025). Traumatic abortion kann 
als Sammelbegriff verstanden werden, der sowohl 
die medizinische als auch die kriminologische Indi-
kation im deutschen Recht umfasst (siehe S. 40 f.). 
Entsprechend kann der Schwangerschaftsabbruch 
in Vignette 2 als traumatic abortion kategorisiert 
werden, während Vignetten 1 und 3 als elective ab-
ortions gelten können.17 Die höhere Nachvollzieh-
barkeit bei Vignette 2 spiegelt die Ergebnisse von 
Osborne wider.

Cheng et al. (2024) betonen den Einfluss von Em-
pathie: Während Empathie mit der schwangeren 
Person mit einer höheren Akzeptanz von Schwan-
gerschaftsabbrüchen korreliert, zeigt Empathie 
gegenüber dem Embryo oder Fötus eine entge-
gengesetzte Wirkung. Dieser Zusammenhang ver-
deutlicht, warum situative Informationen und die 
damit verbundene Fokussierung auf die Perspektive 
der Schwangeren entscheidend sein können.

In der Gesamtschau zeigen diese Studien, dass die 
Ausdifferenzierung von Einstellungen zu Schwan-
gerschaftsabbrüchen durch Kontextinformationen, 
persönliche Erfahrungen und Empathie beeinflusst 
wird. Unsere Ergebnisse stützen diese Befunde und 
unterstreichen, dass differenzierte Kommunikation 
eine Schlüsselrolle bei der Förderung eines gesell-
schaftlichen Konsenses spielen könnte. In Deutsch-
land bietet dies eine Grundlage, um die Debatte 
sachlicher und weniger polarisiert zu führen.

Es stellt sich die Frage, warum Menschen in unse-
rer Vignettenstudie auf allgemeine Haltungsfragen 
anders reagieren als bei konkreten Fallbeispielen. 
Empathie könnte auch hier eine entscheidende Rol-
le spielen: Insbesondere Personen mit wenig Vor-
wissen über das Thema entwickeln möglicherweise 

17	 Der Abbruch einer Schwangerschaft, die die Folge 
einer Vergewaltigung ist, fällt unter die kriminologische 
Indikation und daher auch unter den Begriff der »trauma-
tic abortion«. Partnergewalt ist jedoch weder von der 
medizinischen noch von der kriminologischen Indikation 
abgedeckt. Entsprechend müsste ein solcher Schwanger-
schaftsabbruch als »elective abortion« bezeichnet werden.
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erst durch situative Informationen über den kon-
kreten Fall die Fähigkeit, empathisch zu reagieren. 
Unsere Studie deutet darauf hin, dass widersprüch-
liche Antworten auf Einstellungsfragen und konkre-
te Vignetten möglicherweise durch Empathie und 
Ambivalenz erklärt werden können. Wie Craig et al. 
(2002) zeigen, entsteht Ambivalenz häufig in Situa-
tionen, die widersprüchliche Kernwerte berühren. In 
ihrer Studie aus Florida, USA, waren Pro-life-Perso-
nen bei elective abortions ambivalenter, während 
Pro-choice-Personen bei traumatic abortions grö-
ßere Unsicherheiten zeigten. Dieser Befund unter-
streicht die Bedeutung von Kontextwissen und inne-
ren Wertkonflikten für die Meinungsbildung (siehe 
auch Pullan & Trail, 2025).

Fazit

Die Studie zeichnet sich dadurch aus, dass sie die 
unseres Wissens einzige Vignettenbefragung zum 
Thema Schwangerschaftsabbruch im deutschspra-
chigen Raum ist. Sie weist jedoch auch einige Limi-
tationen auf. Zunächst ist hier die kleine Stichprobe 
von nur insgesamt 302 Befragten zu nennen. Zudem 
ist zu erwähnen, dass das Bundesland Berlin zur 
Vereinfachung des Screenings nach Einschlusskrite-
rien ausgenommen wurde und die Verteilung der 
Befragten auf die übrigen westdeutschen Bundes-
länder nicht repräsentativ ist. Das Fehlen weiterer 
Kontrollvariablen wie Einkommen, Bildungsniveau, 
Wohnort in der Stadt/auf dem Land und Berufsklas-
se kann als weitere Einschränkung genannt werden. 
Die Entscheidung, nur Festnetz-Telefonnummern 
einzubeziehen, schließt zusätzlich Personen aus, 
die ausschließlich mobil oder via Internet telefonie-
ren, was in unserer Zielgruppe ab 41 Jahren jedoch 
weniger ausschlaggebend ist. Letztlich gibt es den 
Bias, dass – wie in allen Umfragestudien – mutmaß-
lich nur Personen, die ein persönliches Interesse an 
der Teilnahme an Meinungsumfragen haben, an der 
Befragung teilgenommen haben könnten. In unse-
rer Studie wurde jedoch nicht zu Beginn gesagt, 
dass es um die Einstellung zu Schwangerschaftsab-
brüchen geht, sondern diese wurden nach den ers-
ten beiden Fragen als Beispiel für die familien- und 
gesellschaftspolitische Politik der aktuellen Bundes-
regierung eingeführt. Somit konnte zumindest dem 

Bias vorgebeugt werden, dass nur Menschen, die 
besonders an diesem Thema interessiert sind, par-
tizipieren.

In einer Folgestudie könnte der Name Eva Schmidt 
variiert werden, um zu prüfen, ob sich die Antwor-
ten ändern, wenn ein Name mit möglichem Mi
grationshintergrund gewählt wird. Der Bereich der 
Einstellungs- und demografischen Fragen könnte 
um Parteipräferenzen und eine Selbsteinschätzung 
im politischen Spektrum (»links/rechts«) erweitert 
werden. Zusätzlich wäre es sinnvoll, auch nach mög-
licher Elternschaft der Teilnehmenden zu fragen, da 
dies als Einflussfaktor auf Einstellungen zu Schwan-
gerschaftsabbrüchen gilt (Clarke et al., 2023; Os-
borne et al., 2022). Religiosität und Religionszuge-
hörigkeit spielten in unserer Studie kaum eine Rolle, 
während sie von Osborne et al. (2022) als relevante 
Einflussfaktoren hervorgehoben werden. Die Ergeb-
nisse beziehen sich aber auf die USA und Neusee-
land, könnten kulturell bedingt sein und sind nicht 
zwangsläufig auf Deutschland übertragbar. Eine 
Folgestudie mit einem größeren, diverseren Sam-
ple könnte dennoch neue Erkenntnisse über den 
Einfluss von Religiosität in einem deutschen Kontext 
liefern. Zudem könnte eine solche Folgestudie die 
Rolle der Empathie weiter erforschen, indem entwe-
der im Anschluss an die Vignettenfragen nach den 
Gründen für eine Änderung in der Nachvollziehbar-
keit von Eva Schmidts Entscheidung gefragt wird 
oder indem die quantitative Umfrage um ein quali-
tatives Interview oder eine Fokusgruppenstudie er-
gänzt wird, in der es dann um Empathie geht.

Unsere Studie liefert Hinweise darauf, dass eine 
differenzierte Kommunikation, die individuelle Le-
bensumstände und Entscheidungsgründe berück-
sichtigt, potenziell dazu beitragen kann, eine An-
näherung zwischen unterschiedlichen Positionen zu 
fördern. Dies könnte insbesondere dann relevant 
werden, wenn politische Veränderungen, wie die 
Liberalisierung oder Abschaffung des § 218 StGB, 
angestrebt werden. Ein solcher Schritt, der auf eine 
breite Akzeptanz abzielt, erfordert eine sachliche 
und faktenorientierte Debatte, die über plakative 
Narrative hinausgeht und die Vielschichtigkeit des 
Themas in den Mittelpunkt stellt. Zusätzlich unter-
streicht unsere Studie, dass die oft behauptete ge-
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sellschaftliche Spaltung in der Frage des Schwan-
gerschaftsabbruchs differenziert betrachtet werden 
sollte. Während die Debatte in der Öffentlichkeit 
häufig polarisiert erscheint, zeigen unsere Ergebnis-
se, dass auch Menschen mit restriktiveren Grundhal-
tungen unter bestimmten Umständen Verständnis 
für individuelle Entscheidungen aufbringen können. 
Dies legt nahe, dass die Einstellungen weniger un-
versöhnlich sind als oft angenommen. 
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PRÄVENTION SCHWANGERSCHAFTSKONFLIKT

Anhang: CATI-Fragebogen

Soziopolitische Fragen
(1)	 Wie intensiv verfolgen Sie die familien- und ge-

sellschaftspolitische Arbeit der aktuellen Bun-
desregierung? Tun Sie das von 1 = gar nicht bis 
5 = sehr intensiv?

(2)	 Wie zufrieden sind sie mit der familien- und ge-
sellschaftspolitischen Arbeit der Bundesregie-
rung? Sind Sie 1 = gar nicht zufrieden oder 5 = 
sehr zufrieden?

Einstellungsfragen
(3)	 Danke für Ihre bisherigen Einschätzungen. 

Stellvertretend für das familien- und gesell-
schaftspolitische Themenfeld möchten wir uns 
heute mit dem Thema Schwangerschaftsab-
brüche beschäftigen. Beginnen wir mit einer 
allgemeinen Frage: Wie intensiv verfolgen Sie 
die derzeitige Debatte rund um das Thema 
Schwangerschaftsabbruch, z. B. die Diskussion 
um § 218 StGB? Tun Sie das von 1 = gar nicht 
bis 5 = sehr intensiv?

(4)	 Der Schwangerschaftsabbruch wird derzeit im 
Strafgesetzbuch geregelt und ist eine Straftat. 
Allerdings ist der Abbruch unter bestimmten 
Bedingungen straffrei. Inwiefern stimmen Sie 
der Aussage zu, dass der Schwangerschaftsab-
bruch weiterhin eine Straftat bleiben soll? Tun 
Sie das von 1 = gar nicht bis 5 = sehr intensiv?

(5)	 Der Schwangerschaftsabbruch ist nur dann 
straffrei, wenn folgende Vorgaben erfüllt sind: 
1. muss die schwangere Person ein verpflichten-
des Beratungsgespräch wahrnehmen, 2. muss 
danach eine Bedenkzeit von drei Tagen einge-
halten werden, 3. muss der Abbruch von einer 
Ärztin/einem Arzt durchgeführt werden und  
4. muss der Abbruch in den ersten 12 Wochen 
nach der Befruchtung stattfinden. Inwiefern 
stimmen Sie der Aussage zu, dass Vorgaben 
wie diese beibehalten werden sollen? Tun Sie 
das von 1 = gar nicht bis 5 = sehr intensiv?

Vignettenfragen
Unabhängig von den vorherigen Fragen lese ich 
Ihnen nun ein Fallbeispiel vor. Es kommen immer 
mehr Details hinzu. Ich frage Sie insgesamt drei Mal, 
wie Sie diese persönlich einschätzen. Es geht im-
mer um dieselbe schwangere Person namens Eva 
Schmidt. 

Ausgangsszenario:
(6)	 Eva Schmidt ist schwanger und entscheidet 

sich für einen Schwangerschaftsabbruch. Fin-
den Sie diese Entscheidung 1 = voll und ganz 
nachvollziehbar bis 5 = überhaupt nicht nach-
vollziehbar?

Vignette 1: Familienplanung und finanzielle Belastung
(7)	 Eva Schmidt hat bereits 3 Kinder. Die Familien-

planung ist abgeschlossen, weshalb sie sich für 
einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet. 
Finden Sie diese Entscheidung 1 = voll und 
ganz nachvollziehbar bis 5 = überhaupt nicht 
nachvollziehbar?

(8)	 Die Familie Schmidt kann sich finanziell kein 
weiteres Kind leisten und würde mit starken 
finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert wer-
den, was ein weiterer Grund für die Entschei-
dung für einen Schwangerschaftsabbruch ist. 
Finden Sie diese Entscheidung 1 = voll und 
ganz nachvollziehbar bis 5 = überhaupt nicht 
nachvollziehbar?

Vignette 2: �Beeinträchtigung des Embryos/Fötus und me­
dizinische Indikation

(7)	 Durch eine vorgeburtliche Untersuchung 
kann Eva Schmidt davon ausgehen, dass das 
Kind mit einer Mehrfachbehinderung zur Welt 
kommt. Sie entscheidet sich daher für einen 
Schwangerschaftsabbruch. Finden Sie diese 
Entscheidung 1 = voll und ganz nach-vollzieh-
bar bis 5 = überhaupt nicht nachvollziehbar?
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(8)	 Die rechtliche Lage in Deutschland sieht vor, 
dass die Schwangerschaft bis zur 22. Woche 
abgebrochen werden kann, wenn die schwan-
gere Person eine schwerwiegende Beeinträch-
tigung des körperlichen oder seelischen Ge-
sundheitszustandes befürchtet. Eva Schmidt 
befürchtet eine solche Beeinträchtigung ihres 
seelischen Gesundheitszustands, weil sie da-
von ausgehen kann, dass das Kind mit einer 
Mehrfachbehinderung auf die Welt kommt, 
und entscheidet sich deshalb in der 16. Woche 
für einen Abbruch. Finden Sie diese Entschei-
dung 1 = voll und ganz nachvollziehbar bis 5 =  
überhaupt nicht nachvollziehbar?

Vignette 3: �Entscheidung gegen den Partnerwillen und 
Partnergewalt

(7)	 Eva Schmidt entscheidet sich gegen den Willen 
ihres Partners Klaus, der auch der Erzeuger ist, 
für einen Schwangerschaftsabbruch. Finden Sie 
diese Entscheidung 1 = voll und ganz nachvoll-
ziehbar bis 5 = überhaupt nicht nachvollzieh-
bar?

(8)	 Eva Schmidts Partner Klaus ist ihr gegenüber 
gewalttätig, weshalb sie die Schwangerschaft 
gegen seinen Willen abbrechen möchte. Fin-
den Sie diese Entscheidung 1 = voll und ganz 
nachvollziehbar bis 5 = überhaupt nicht nach-
vollziehbar?

Demografische Fragen
(9)	 Waren Sie schon einmal an der Entscheidungs-

findung, ob eine Schwangerschaft ausgetra-
gen oder abgebrochen werden soll, beteiligt? 
Beispielsweise bei einer Partnerin, Freundin, 
Schwester oder Tochter?
Ja
Nein 

(10)	Welchen Familienstand haben Sie?
Verheiratet und mit Ehepartner*in zusammen-
lebend
Verheiratet, getrennt lebend
Verwitwet
Geschieden
Eingetragene Lebenspartnerschaft, zusam-
menlebend
Eingetragene Lebenspartnerschaft, getrennt 
lebend
Eingetragene Lebenspartnerschaft, verstorben
Eingetragene Lebenspartnerschaft, aufgeho-
ben
Ledig und Single
Ledig und in Partnerschaft

(11)	Welcher Religionsgemeinschaft fühlen Sie sich 
zugehörig?
Der evangelischen Kirche (ohne Freikirche)
Einer evangelischen Freikirche 
Der römisch-katholischen Kirche
Einer anderen christlichen Religionsgemein-
schaft
Der muslimischen Religionsgemeinschaft
Der jüdischen Religionsgemeinschaft
Einer anderen nicht-christlichen Religionsge-
meinschaft
Keiner Religionsgemeinschaft

(12)	Alles in allem: Als wie religiös auf einer Skala 
von 1 = gar nicht bis 5 = sehr religiös würden 
Sie sich selbst bezeichnen?
Gar nicht religiös
Wenig religiös
Mittel
Ziemlich religiös
Sehr religiös
Möchte Frage nicht beantworten
Keine Angabe
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